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+Editorial ....
,,Absonderungen" vor dem Bezirksgericht
Christian Kopetzki

Be!tnäge
+ Provisionsverbote und Kooperationen der Heilberufe . .

Einige Berufsrechte der Heilberufe, insb das der Arzte, enthalten Provisionsverbote, die eine Zuweisung von
Patienten gegen Entgelt verbieten, Ihre Auswirkungen auf Kooperationen der Heilberufe wurden uon d.t
heimischen Rsp und Lehre bislang kaum behandelt, obwohl es in der Praxis durchaus Verwendung für sie
geben dürfte. Der Beitrag soll hier das Problembewusstsein schärfen und tritt gleichzeitig für eine-sachge-
rechte Anwendung der Provisionsverbote ein.
Von Jakob Dietrich

+ KA-MG-Vorgaben für außergewöhnliche Fälle .

S 8 KA-AZG sieht unter dem Titel ,,Außergewöhnliche Fälle" Sonderregelungen für Not- und Ausnahme-
fälle vor. Hinsichtlich außergewöhnlicher Fiille wird zumeist darüber g.ipro.h"n, welche Regelungen nicht
anwendbar sind. Der Beitrag widmet sich der Frage, welche gesetzlichen Vorgaben des Arbeitszeiischutzes
in Krankenanstalten auch in außergewöhnlichen Fällen iSd S 8 Abs I KA-AZG, wie Pandemiezelten, anus,-
wenden sind und stellt zwei immer wieder auftauchende Irrtümer klar.
Von Lukas Stärker

+ Pharma-Forschung: Wieder schlug der EuGH zu . . .

Der Beitrag widmet sich zwei EuGH-Urteilen, die nach Ansicht des Autors die forschende Pharmaindustrie
schädigen.
Von Franz W. Urlesberger

Gesetzüebung unC VerwaltunE
Bearbeitet von Gerhard Aigner und Meinhild Hausreither
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+ Gerichtliche Überprüfung von Freiheitsbeschränkungen gem S 7 Abs 1 a EpiG
verfassungswidrig?
oGH 2. 11.2020,7 0b 139t20x
Mit Anmerkung uon Christian Kopetzki
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.ä Psychiatrische Unterbringung - Amtshaftung bei Absehen von der Unterbringung g4
oGH 24. g. 2020, 1 0b 153/20 m
Mit Anmerkung von Gerhard W. Huber und Jakob Dietriclt
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-*Editorial ...,
,,... großer Töchter.. ."
Von Wilhelm Bergthaler, Eva Schulev-Steindl und Ferdinand Kerschner
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+ Okologisierung des Energiesteuerrechts?. ,

Bestrebungen zur Ökologisierung des Energiesteuerrechts finden sich regelmäßig aufden steuerpolitischen
Agenden der EU-Mitgliedstaaten. Wesentliche gemeinsame Klammer für den unionsrechtlich bestehenden
Handlungsspielraum ist die Energiesteuer-Rl 200319618G, die im Beitrag schwerpunktmäßig betrachtet
wird.
Von Thomas Bieber

+ Moment mal - die aufschiebende Wirkung im Umweltrecht,
Die aufschiebende Wirkung von Beschwerden ist ein wesentliches Rechtsinstitut. Ist ihre Aushöhlung iZm
der Umsetzung der AarhK rechtskonform?
Von Monika Bucha und Gregor Schamschula

+ Update zum Wiener Baumschutzgesetz
Neue Definition des Obstbaums
Seit Erscheinen des Kommentars zum Wiener Baumschutzgesetz hat ein |udikat des Landesverwaltungsge-
richts Wien die bisherige Lehrmeinung und damit Praxis iZm Obstbäumen grundlegend verändert. In
sonstigen Bereichen hingegen ist weniger Veränderung aufgetreten.
Von Daniel Staudigl und Monika Gombkötö

[uroperecht
Bearbeitet von Verena Madner und Birgit Hollaus

* Allgemein, Energie

* Klima

* Natur

ffiurrd*srecht
Bearbeitet von Daniel Ennöckl und Eva Eilacher

* Abfallrecht . .

Landesrecht
Bearbeitet von Daniel Ennöckl und Eva Eilacher

* Burgenland, Niederösterreich

+ Oberösterreich, Salzburg, Tirol. , .

+ Vorarlberg, Wien
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Rechtsprechung
+ Beihilfen für AKW Hinkley Point rechtmäßig
EuGH 22. 9. 2020, C-594/1 8P
Mit Anmerkung von Erika Wagner

-ä lm Widerstreitverfahren kann es nur ein (un)zulässiges obsiegendes
Vorhaben geben
VwGH Beschluss 27. 6. 2019, Ra 2019107 10O51

Mit Anmerkung von Chiara Rockenschaub

4 Aarhus-Übereinkommen : Standortgemeinde kei ne,,Öffentlichkeit" .

VwGH 1 0. 4. 201 9, Ra 2019/0510047
Mit Anm.erkung tton Rornan Friedrich
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+ Buchbesprechung

-) Veranstaltungen und Seminare

Beilage
* Sonderheft Umweltrechtstage 2020

Umwelt und Technik
+Editorial ....
Der Anfang vom Ende des Abfalls
Von Wilhelm Bergthaler

-l Was Altkleider von Secondhandkleidern unterscheidet
Von Patrick Petschinka und. Chrtsüan Piska

* Abfallende - (k)ein Ende in Sicht?
EuGH 1 4. 1A. 2020, C-629119, SaPPi ua

fuIit Anwerkung van Martin Eisenberger, Lukas Schneeberger und Christian Wt*te
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